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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Anlass der Planung



BEGRÜNDUNG 1



Anlass der Planung



Die gegenständliche Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Marktgemeinde Wertach (Genehmigungsbeschluss 04.12.2014) dar. Der Marktgemeinderat des Marktes Wertach hat in seiner Sitzung vom 04.05.2017 den Beschluss gefasst den Flächennutzungsplan in zwei Bereichen zu ändern. Anlass hierfür ist der dringliche Bedarf an Wohnbauflächen und folglich die Aufstellung des Bebauungsplans „Linzenleiten II“. Es sollen Wohnbauflächen für den aus der einheimischen Bevölkerung kommenden Bedarf, besonders für junge Familien geschaffen werden. Der Geltungsbereich des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans stellt grundsätzlich eine Fortführung der in der vorbereitenden Bauleitplanung vorgesehenen Entwicklung dar, stimmt jedoch in Teilbereichen nicht mit den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplans überein und macht folglich eine 1. Änderung des Flächennutzungsplans in zwei Änderungsbereichen notwendig. Die Entwicklung des Wohngebietes inklusive der zusätzlich beanspruchten Flächen orientiert sich an den übergeordneten Zielen, die im bestehenden Flächennutzungsplan für die Entwicklung des Siedlungswesens der Gemeinde angeführt sind. Dazu zählt sowohl die Stärkung der Innenentwicklung durch Nutzung innerörtlicher Freiflächen als auch die Ausweisung von Bauflächen bei dem geringst möglichen Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild. Des Weiteren sollen neben dem typischen Ortsbild auch die landschaftliche und ökologische Eigenart des Gebietes erhalten werden. In Bezug auf die Gestaltung neuer Bauflächen wird angeführt, dass dabei das Bild einer gewachsenen Siedlung mit einer noch einheitlichen Dachlandschaft und die harmonische Ablesbarkeit des Marktes mit der Lage am Rande des Tales, umgeben von teilweise bewaldeten Hangbereichen, berücksichtigt werden müssen. Ebenso wird auf eine organische Siedlungsentwicklung und die funktionale Gliederung des Ortsbereiches Wertach mit dem Ziel hingewiesen, dass der Ortsbereich durch die Anbindung weiterer Siedlungsflächen weiterentwickelt werden soll. Das gegenständliche Vorhaben orientiert sich an diesen Zielen und trägt zu deren Umsetzung bei. Neben der aktuell großen Nachfrage aus der Gemeinde selbst sprechen auch der kontinuierliche Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre sowie langfristige Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung für einen weiterhin bestehenden Bedarf an Wohnbaufläche im Gemeindegebiet. Die parallele Aufstellung des Bebauungsplans „Linzenleiten II“ dient folglich der kurz- und mittelfristigen Deckung des Bedarfes an Wohnbaufläche in Wertach und ermöglicht dessen Weiterentwicklung als eigenständiger Arbeits- und Lebensraum.
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Anlass der Planung



Abbildung 1: Lage der Änderungsbereiche 1 und 2



Der 1. Änderungsbereich liegt unmittelbar westlich der Bahnhofstraße und grenzt im Süden und Westen ebenfalls unmittelbar an die bestehende Siedlungsfläche Wertachs an. Er umfasst Teilflächen des bestehenden und teilweise bebauten Mischgebietes Dorf (MD) und erstreckt sich von hier in Richtung Nordosten. Im Nordwesten grenzen Wohnbauflächen (W) an, im Osten die Bahnhofstraße und jenseits dieser Wohnbau- bzw. Gewerbeflächen. Die Fläche soll größtenteils in eine Wohnbaufläche (W) mit einer Ortsrandeingrünung an der nördlichen Abgrenzung umgewandelt werden. In einem geringfügigen Teil soll das Mischgebiet Dorf erweitert werden. Der 2. Änderungsbereich liegt etwas weiter nördlich und umfasst zwei Flurstücke, auf denen eine Ausgleichsfläche vorgesehen ist. Gegenwärtig ist die Fläche zum Teil als geplante Wohnbaufläche und zum Teil als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Im bestehenden Flächennutzungsplan sind Neuausweisungen von Allgemeinen Wohngebieten im Umfang von insgesamt ca. 8,1 ha vorgesehen. Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Linzenleiten II“ wird von diesen geplanten Wohnbauflächen im westlichen Geltungsbereich eine Fläche von ca. 2,1 ha aufgegriffen und umgesetzt, was einem Anteil von 25,9 % der im Flächennutzungsplan dargestellten Neubauflächen entspricht. Die Änderungsbereiche umfassen eine Gesamtfläche von ca. 1,82 ha, wovon es sich in einem Teilbereich um Umwidmung von MD zu WA handelt. Abzuziehen von der Neuausweisung an Wohnbauflächen ist zudem diejenige Fläche im Bereich der geplanten Ausgleichsfläche, die derzeit als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan dargestellt ist und im Zuge des Anlegens der Ausgleichsfläche als solche entfällt (ca. 0,2 ha).



www.lars-consult.de



Seite 2



1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Änderungsbereich 1 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ -Allgemeines Wohngebiet bzw. Mischgebiet Dorf (1,56 ha)



Insgesamt hat die neu ausgewiesene Wohnbaufläche auf zuvor landwirtschaftlichen Nutzflächen einen Umfang von ca. 1,1 ha, was einem Anteil von 13,6 % an den im Flächennutzungsplan vorgesehenen Neubauflächen entspricht.
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Änderungsbereich 1 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ -Allgemeines Wohngebiet bzw. Mischgebiet Dorf (1,56 ha)



2.1



Lage, Größe und aktuelle Gegebenheiten



Der 1. Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 1,56 ha und umfasst die Fl.-Nrn. 587, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 1291/6 sowie je eine Teilfläche von 554, 562/2 und Teile der Bahnhofstraße. Der 1. Änderungsbereich umfasst die Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) in einer Größe von ca. 1,38 ha sowie einer geringfügigen Erweiterung des Mischgebietes Dorfes (MD) in einer Größe von ca. 0,16 ha. Dieser befindet sich nordöstlich des Ortszentrums von Wertach und schließt im Osten an die Bahnhofstraße an. Innerhalb des Änderungsbereiches sind im derzeit gültigen Planwerk mit vorhandenen und geplanten Dorfmischgebietsflächen sowie landwirtschaftlichen Nutzflächen unterschiedliche Nutzungen ausgewiesen.



2.2



Änderungsdarstellungen



Der 1. Änderungsbereich umfasst die Ausweisung einer Wohnbaufläche (W; § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) sowie die geringfügige Erweiterung des Dorfgebietes (MD; §1 Abs. 2 Nr. 5). Das ausgewiesene Gebiet hat im Süden direkten Anschluss an das bestehende Dorfgebiet und umfasst Teile von diesem. Im Nordwesten grenzen die bestehenden Wohnbauflächen des „Panoramawegs“ an, im Osten geplante Neubauflächen sowie die nördlich daran angrenzenden Gewerbeflächen „Bahnhofstraße“. Dabei werden im nordöstlichen Teil des Änderungsbereiches landwirtschaftliche Nutzflächen, im südwestlichen Teil bestehende sowie geplante Dorfgebietsflächen geändert. Ergänzend zu den Wohnbauflächen in diesem Änderungsbereich ist auch eine Ortsrandeingrünung an der nördlichen Abgrenzung dargestellt. Ein Teil der Baumgruppen an der östlichen Abgrenzung des Änderungsbereiches werden im Rahmen der Änderungen zurückgenommen. Durch die Änderung wird in unmittelbarer Anbindung an den gewachsenen Altort und in städtebaulich gut integrierter Lage Wohnraum geschaffen. Dies wird auch bei der Planung des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Linzenleiten II“ aufgegriffen und umgesetzt. Die geplante Erschließung des Gebietes erfolgt über die Bahnhofstraße aus Osten als auch die St.-Ulrich-Straße aus Süden.
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Änderungsbereich 1 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ -Allgemeines Wohngebiet bzw. Mischgebiet Dorf (1,56 ha)



Abbildung 2: 1. Änderungsbereich im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (Bestand)



2.3



Abbildung 3: 1. Änderung des Flächennutzungsplans im 1. Änderungsbereich (Planung)



Standortalternativen



Die im FNP dargestellten alternativen Wohnbauflächen (insgesamt ca. 8,1 ha) befinden sich derzeit alle in Privatbesitz. Zurzeit ist kein Bauland zum Kauf verfügbar. Gleichzeitig liegen der Gemeinde gegenwärtig rund 80 Baulandanfragen von überwiegend einheimischen Bürgern – v.a. jungen Familien – vor. Im Gebiet Linzenleiten gelang es der Gemeinde, mehrere benachbarte Flurstücke zu erwerben, was die Realisierung eines zusammenhängenden Wohnbaugebietes ermöglicht. Nachdem die Fläche im Süden, Norden und Westen bereits bebaut und erschlossen ist, wird durch die Realisierung des Baugebietes Linzenleiten eher ein Lückenschluss bzw. eine Arrondierung der Siedlungsfläche gesehen, und nicht eine unangepasste Entwicklung im Außenbereich. Die zitierten 8 ha Wohnbauflächen verteilen sich auf insgesamt 6 Teilflächen. Es handelt sich hierbei entweder um Abrundungen von bestehenden Baugebieten bzw. teilweise auch um kleinräumige innerörtliche Freiflächen. Bei keinem der Bauflächen handelt es sich um eine großflächige neue Entwicklungsfläche. Eine Wohnbauentwicklung bietet sich in diesen sechs Teilflächen grundsätzlich für die Zukunft an, da die Erschließung größtenteils bereits vorhanden ist bzw. eine Bebauung in Teilbereichen bereits stattgefunden hat. Zurzeit sind die Flächen aber nicht durch die Gemeinde erwerbbar. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde Wertach aufgrund der Topographie und der naturräumlichen Ausstattung nur sehr begrenzte bauliche Entwicklungsmöglichkeiten hat, erachtet es die Gemeinde für unerlässlich, dass die gegenständliche Fläche „Linzenleiten II“ als Wohnbauland ausgewiesen und entwickelt wird. Die im FNP bereits ausgewiesenen geplanten Wohnbauflächen sollen beibehalten wer-
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Änderungsbereich 2 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ Ausgleichsfläche (0,27 ha)



den, da es aufgrund der Eigentums- und Erbverhältnisse es möglich erscheint, immer wieder kurzfristig kleinere Flächen zu erwerben, die dann bauleitplanerisch gesichert und bedarfsgerecht einer Bebauung zugeführt werden können.
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Änderungsbereich 2 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ Ausgleichsfläche (0,27 ha)



3.1



Lage, Größe und aktuelle Gegebenheiten



Im 2. Änderungsbereich ist eine Ausgleichsfläche für die geplanten Wohnbauflächen vorgesehen. Dieser liegt nördlich der Wohnbauflächen des Wohngebietes und grenzt im Westen an den letzten Teilabschnitt des Panoramaweges an. In der derzeitig gültigen Darstellung ist der 2. Änderungsbereich im südwestlichen Teil als Wohnbaufläche und geringfügig im nordwestlichen als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Der Verlauf der Begrenzungslinie für bauliche Nutzung weist darauf hin, dass eine Ausdehnung der Siedlungsfläche hier möglich ist. Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 0,3 ha und liegt auf der Fl.-Nr. 493 sowie einer Teilfläche der Fl.-Nr. 492.



3.2



Änderungsdarstellungen



Im 2. Änderungsbereich ist die Darstellung der gegenständlichen Fläche als Ausgleichsfläche mit Anlage von Streuobstbestand vorgesehen. Zur ökologischen Aufwertung ist auf der Ausgleichsfläche eine Bepflanzung vorgesehen. Der Ausgleich dient der Kompensation des geplanten unmittelbar südlich angrenzenden Wohngebietes „Linzenleiten II“.
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Begründung - Entwurf Auswirkungen der Planung



Abbildung 4: 2. Änderungsbereich im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (Bestand)



Abbildung 5: 1. Änderung des Flächennutzungsplans im 2. Änderungsbereich (Planung)



Der gesamte Änderungsbereich wird als Ausgleichsfläche dargestellt, sowohl der südliche derzeit als Wohnbaufläche dargestellte Bereich, als auch der als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellte nördliche Teil. Die Darstellung der Freileitung, welche im 1. Änderungsbereich aufgrund ihres geplanten Abbaus entfernt wird, bleibt in diesem Bereich weiter erhalten, da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt ist, ob diese auch in diesem Bereich an eine andere Stelle verlegt werden soll.



3.3



Standortalternativen



Die Ausgleichsfläche ist unmittelbar an den kompensierenden Eingriff angegliedert und ist zudem Teil der Ortsrandeingrünung an der gut einsehbaren nordöstlichen Abgrenzung des Wohnbaugebietes. Da es sich ebenso wie bei der Eingriffsfläche um derzeit landwirtschaftliches Grünland handelt, eignet sich die gegenständliche Fläche in besonderem Maß für den Eingriffsausgleich und ist diese klar einer extensiven Kompensation an anderer Stelle vorzuziehen.
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Auswirkungen der Planung



Die grundsätzlichen potentiellen Auswirkungen auf Natur und Landschaft werden in einer gesonderten Ausarbeitung zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in einem Umweltbericht auf der Ebene des Flächennutzungsplanes dargestellt.
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1. Ã„nderung des FlÃ¤chennutzungsplans mit integriertem ... 

keine besondere Bedeutung fÃ¼r den Artenschutz auf. Im Bereich der Zufahrt der ErschlieÃŸungsstraÃŸe zur BahnhofstraÃŸe mÃ¼ssen ebenso BÃ¤ume fÃ¼r die ...
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem ... 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Wertach im Oberallgäu .... Änderungsbereich wird im bestehenden Flächennutzungsplan als ...
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1. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem ... 

04.05.2017 - www.lars-consult.de. INHALTSVERZEICHNIS. Begründung. 1. 1. Anlass der Planung. 1. 2. Änderungsbereich 1 – Wohngebiet „Linzenleiten II“ ...
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Zusammenfassende ErklÃ¤rung zur 1. Ã„nderung des ... AWS 

KG, WÃ¼rzburg, ausgearbeiteten. EntwÃ¼rfe fÃ¼r die 1. Ã„nderung des Bebauungsplanes GE â€žAn der B8 â€“ Teil 2â€œ wurden mit BegrÃ¼ndung sowie den vom BÃ¼ro Struchholz erarbeiteten Unterlagen, wie Umweltbericht und GrÃ¼nordnungsplan, gemÃ¤ÃŸ Â§ 3 Abs
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Ã„nderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

31.01.2013 - begrÃ¼ndeten Steuerforderungen weiterhin Steuerschuldner (vgl. BFH-Beschluss vom. 23.8.1993 - V B 135/91 - BFH/NV 1994, S. 186).
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Ã„nderung des 

Wasserrechtsgesetzes (Pa.Iv. 16.452 von Nationalrat Albert RÃ¶sti) zu Ã¤ussern und nehmen innerhalb der eingerÃ¤umten Frist gerne wie folgt Stellung. Die BKW ...
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!!! Wichtig â€“ Ã„nderung des Redaktionsschlusses!!! 

15.07.2016 - Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: EngelbrÃ¤u Rettenberg, Hermann Widenmayer KG,. Frau Knuth, Burgberger StraÃŸe 7, 87549 Rettenberg.
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Wichtig â€“ Ã„nderung des Redaktionsschlusses!!! 

01.08.2016 - nur zum SchieÃŸen, sondern auch zu Kaffee und Kuchen und frisch ..... Samstag, 6. August. Untermaiselstein. M otorad. C lub. S tÃ¼rzel's mit.
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zur Ã¤nderung des art. 116 aig 

Nach der VerschÃ¤rfung des Bundesgesetzes Ã¼ber die. AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder im Jahr 2008 (neu Aus- lÃ¤nder- und Integrationsgesetz, AIG) macht sich ...
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Wichtig â€“ Ã„nderung des Redaktionsschlusses!!! 

15.09.2016 - spÃ¤testens 19. September an [email protected]. Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg erscheint 14-tÃ¤gig zum 1. und 15. jeden Monats.
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Wichtig â€“ Ã„nderung des Redaktionsschlusses!!! 

15.07.2016 - alle SchÃ¼ler der Grundschule Rettenberg mit der Tom-Mutters-Partner- klasse die rund 500 Zuschauer im Kurpark von Rettenberg. Wochen-.
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Power Delivery USB-Netzteil mit integriertem USB-C-Kabel 

RoHS. â€¢ WEEE. AnschlÃ¼sse. â€¢ 1 x integriertes USB Typ C-Kabel mit Power Delivery (PD 3.0). â€¢ 1 x USB Typ A-Port. Allgemein: â€¢ Eingang: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz.
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2. Ã„nderung des Bebauungsplanes "EntlastungsstraÃŸe 

I S.1057), hat der Gemeinderat der Stadt Isny im AllgÃ¤u die 2. Ã„nderung des Bebau- ungsplanes "EntlastungsstraÃŸe Innenstadt C-D Spange Abschnitt II" in ...
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Wichtig â€“ Ã„nderung des Redaktionsschlusses!!! 

04.07.2016 - â€žalter Haseâ€œ und wird in der kommenden Saison 35 Jahre alt. Der dritte und .... Infos bitte mÃ¶glichst bald um Kontaktaufnahme mit dem 1. Vor-.
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Fancier Alu-Dreibein-Stativ "KS31.pro" mit integriertem Einbein-Stativ 

Fancier Alu-Dreibein-Stativ 'KS31.pro' mit integriertem Einbein-Stativ bei PEARL jetzt günstig kaufen - Top Marken ✓ Top Kundenbewertungen ✓ Riesen ...
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Power Delivery USB-Netzteil mit integriertem USB-C-Kabel 

integriertem USB-C-Kabel â€“ 60 W. LadegerÃ¤t mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W,. USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, weiÃŸ. Part No.: 180245.
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1. Ã„nderung des FlÃ¤chennutzungsplanes des Marktes Wertach fÃ¼r den ... 

16.05.2017 - Bankverbindungen: Sparkasse AllgÃ¤u BLZ 73350000 Konto-Nr. 150060, Raiffeisenbank BLZ 73369878, Konto-Nr. 311685. 1. Ã„nderung des ...
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1. Ã„nderung Bebauungsplan "Am Nattererhof" 

Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). - Verordnung zur Ausarbeitung der BauleitplÃ¤ne und Darstellung der ... 1991 I S. 58), zuletzt geÃ¤ndert durch Art. 3 des Gesetzes vom.
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1. Ã„nderung Bebauungsplan an der ... AWS 

Abschirmung der GerÃ¤usche der LkW und der Ladearbeiten zu ergreifen (Einhausung und Rampe).â€œ (aus: Schalltechnische Untersuchung Umbau und Erweiterung netto-Markt in Wertach, Tecum. GmbH, Juni 2016). Zur GewÃ¤hrleistung des LÃ¤rmschutzes werden di
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EWS-Satzung, Stand 1. Ã„nderung 

ist eine Anlage zur Reinigung des in den KanÃ¤len gesammelten Abwassers .... Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch PlÃ¤ne der zur.
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Page 1 SATZUNG ZUlr 1. Ã„nderung der Beitrags- und ... 

die GebÃ¼hr betrÃ¤gt 3.60 DM pro cbm Abwasser. -- -f3+ S-wo. S 2. Inkrafttreten. Diese Satzung tritt am 01. Januar 1994 in Kraft. Wertach, den 13. Dezember 1993.
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Ã„nderung des Strafgesetz ... 

30.05.2017 - ... AnhÃ¶rung im Ausschuss fÃ¼r Recht und Verbraucherschutz des Deut- .... Vgl. AG Bayreuth, MMR 2010, 266; LG Hamburg MMR 2011, 693; LG ...
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Kirchengesetz zur Ã„nderung des Kirchengesetzes Ã¼ber die ... - EKiR.de 

grundlegende theologische Neuorientierung notwendig, die von der. Landessynode festzustellen wÃ¤re. 4. Die Kirchenleitung wird einen umfassenden ...
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5 Ã„nderung Hundesteuersatzung 

Erste Satzung zur Ã„nderung der Hundesteuersatzung. Â§ 1 Ã„nderung. Die Hundesteuersatzung vom 14.07.2006 wird wie folgt geÃ¤ndert: Â§ 5 Abs. 1 Satz 1 erhÃ¤lt ...
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